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VERFAHRENSVERMERKE  
 
1. Aufstellungsbeschluss durch den Technischen Auss chuss  am  02.12.2009 
2. Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 (1) BauGB  am  02.01.2010 
3. Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung  a m  02.01.2010 
4. Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung   vom 11. 01.2010 
   bis  25.01.2010 
5. Billigung des Bebauungsplanentwurfes und Auslegu ngsbeschluss 
 durch den Technischen Ausschuss  am   __.__.____ 
6. Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung  am  _ _.__.____ 
7. Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes  
 mit Begründung, Fassung vom 02.11.2010 gem. § 3 (2 ) BauGB  vom __.__.____ 
   bis  __.__.____ 
8. Satzungsbeschluss durch den Gemeinderat gem. § 10  BauGB  am  __.__.____ 
 
Ravensburg, __.__.____  
   (BÜRGERMEISTERIN) 

 
AUSFERTIGUNG  

Der textliche und zeichnerische Inhalt dieses Bebau ungsplanes  
stimmt mit dem Satzungsbeschluss vom 04.10.2010 über ein. 
Das Verfahren wurde ordnungsgemäß durchgeführt. 
 
Ravensburg, __.__.____   
   (OBERBÜRGERMEISTER) 

 
9. Ortsübliche Bekanntmachung und Beginn der Rechts verbind- 
 lichkeit des Bebauungsplanes am __.__.____ 
  
 Ravensburg, den __.__.____   
   (AMTSLEITER  SPA ) 

 
Diese Mehrfertigung stimmt mit dem Original vom __. __.____ gemäß  
§ 1 Abs. 2 PlanzV 90 überein. 
 
Ravensburg, __.__.____  ...................................... 
   (VERM.-ABTEIL.  SPA)  
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TEIL I     TEXTLICHE  FESTSETZUNGEN 
 

Rechtsgrundlagen 
1. Baugesetzbuch (BauGB) 

i. d. F. vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Ge-
setzes v. 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585). 

2. Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
i. d. F. vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 22.04.1993 (BGBl. I S 466). 

3. Planzeichenverordnung (PlanzV 90) 
i. d. F. vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58, BGBl. III 213-1-6). 

4. Landesbauordnung (LBO) 
i. d. F. vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. 416). 

5. Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg 
i. d. F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. 698), zuletzt geändert am 29.07.2010 
(GBl. S. 555, 558) 

 
Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes treten im Geltungsbereich alle bisherigen 
Festsetzungen außer Kraft. 
In Ergänzung der Planzeichnung wird Folgendes festgesetzt: 
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Ravensburg, 02.11.2010 
Stadtplanungsamt / Storch  
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1. RÄUMLICHER  GELTUNGSBEREICH 

 Der räumliche Geltungsbereich des insgesamt ca. 0,60 ha großen Bebauungsplanes 

"Wohnprojekt Südstadt" umfasst gemäß Planeintrag und der schwarzgestrichelten 

Bandierung vollständig die städtischen Flurstücke Nr. 1159 (Grünanlage) und 

Nr. 1161 (Verbindungsweg zwischen Ziegel- und Tannenbergstraße). Die westliche 

Begrenzung des Plangebietes bildet die Tannenbergstraße. Im Süden, Norden und 

Osten wird das Plangebiet durch private Grundstücke begrenzt. 

2. RÄUMLICHE  UND  STRUKTURELLE  SITUATION 

 Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Siedlungsgefüges und ist dem nördlichen 

Teil der Ravensburger Südstadt zuzurechnen. Die umgebenden Gebäude des nörd-

lich gelegenen Wohnquartiers Ziegelstraße / Bismarckstraße sowie die Gebäude ent-

lang der Tannenberg- und Goethestraße sind überwiegend in den 40er und 50er 

Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden. Nordöstlich des Plangebietes befindet 

sich die Neuwiesenschule (Grundschule mit Werkrealschule). 

 Das Plangebiet selbst ist derzeit eine unbebaute Freifläche, die als (Ball-) Spielfläche 

genutzt wird und insbesondere am südlichen und westlichen Rand von teils hohen 

Baum- und Heckenpflanzungen eingegrünt ist. Es befinden sich nicht mehr genutzte 

Schulsportstätten (50m-Aschenbahn, Kugelstoßanlage) im Plangebiet. Bestandteil 

des Geltungsbereichs ist der Verbindungsweg zwischen Tannenbergstraße und 

Ziegelstraße, der ein ausgeschilderter Radweg und in seinem westlichen Teilstück mit 

entsprechender Breite ausgebaut ist. Der östliche Teil des Verbindungsweges ist eine 

Anliegerstraße, die der Erschliessung der angrenzenden Gebäude dient. In der un-

mittelbaren Umgebung des Plangebietes befinden sich überwiegend Wohngebäude, 

an der Tannenbergstraße und an der südlich gelegenen Goethestraße befinden sich 

vereinzelt Handwerksbetriebe. Südöstlich des Plangebietes befindet sich der Nahver-

sorgungsbereich Goetheplatz mit Betrieben des kurz-, mittel- und langfristigen Be-

darfs. Über die Bushaltestelle Goetheplatz ist das Plangebiet gut an das ÖPNV-Netz 

angeschlossen.  

 Die zwei- bis dreigeschossigen Wohngebäude nördlich des Plangebietes haben 

Satteldächer oder steil geneigte Krüppelwalmdächer, die überwiegend zweige-

schossigen Gebäude an der Tannenbergstraße haben Satteldächer, ebenso wie die 

südlich an das Plangebiet angrenzenden zweigeschossigen Gebäude an der Goethe-

straße. 
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3. BESTEHENDE  RECHTSVERHÄLTNISSE 

 Im Bebauungsplan "Bebauungsplanänderung im Gebiet zwischen Ziegel-, Bismarck-, 

Tannenberg- und Goethestraße", rechtskräftig seit 02.06.1964, ist im Bereich des 

Plangebietes ein Baugrundstück für den Gemeinbedarf mit einer überbaubaren 

Fläche, öffentliche Grünfläche und Verkehrsfläche festgesetzt. Das Flurstück Nr. 1159 

sowie die Verkehrsfläche befinden sich im Eigentum der Stadt Ravensburg. 

4. VORBEREITENDE  BAULEITPLANUNG 

 Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan des Gemeindeverbandes Mittleres 

Schussental sind für den Planbereich Grün- und Wohnbauflächen dargestellt. Die 

Darstellung des Flächennutzungsplans wird im Wege der Berichtigung nach Inkrafttre-

ten des Bebauungsplans angepasst. 

5. ERFORDERNIS  DER  PLANUNG 

 Der Gemeinderat hat am 14.10.2009 dem Grundsatzbeschluss zur städtischen 

Wohnungsfürsorge 2015 zugestimmt. Bestandteil des Beschlusses ist es im Plange-

biet Gebäude für den geförderten Mietwohnungsbau zu entwickeln. Hintergrund ist 

der Rückgang des sozialen Wohnungsbaus wegen der anhaltenden Wirtschaftskrise. 

Im Wohnungsbericht 2008 wurde festgestellt, dass der Stadt Ravensburg künftig 

Wohnungen mit Belegungsrechten fehlen werden. Um diesem Trend entgegen-

steuern zu können, soll das Quartier zwischen Bismarck-, Tannenberg- und Ziegel-

straße baulich ergänzt und aufgewertet werden. 

6. GENERELLE  ZIELE  UND  ZWECKE  DER  PLANUNG 

 Das städtische Flurstück Nr. 1159 ist eines der letzten größeren unbebauten Grund-

stücke in der Ravensburger Südstadt. Das Grundstück war als Erweiterungs- bzw. Er-

gänzungsfläche der Neuwiesenschule vorgesehen, was aus den Festsetzungen des 

Bebauungsplans von 1964 hervorgeht. Die Fläche wird für den vorgesehenen Zweck 

nicht mehr benötigt. Die Nutzung als (Ball-) Spielfläche in der bestehenden Flächen-

größe ist angesichts vorhandener Spiel- und Freiflächen für unterschiedliche Alters-

gruppen in geringer Entfernung (Neuwiesenschule, Moltkeplatz) ebenfalls entbehrlich. 

 Der Bebauungsplanung liegt das städtebauliche Konzept zugrunde, durch die geplan-

ten Wohngebäude einen großzügigen und belebten Innenhof zu bilden, der langfristig 

eine Fortsetzung in das nördlich gelegene Wohnquartier Ziegelstraße / Bismarck-

straße finden und so einen Beitrag zur Stadtteilaufwertung und zur Identifikation der 
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umliegenden Bewohner mit ihrem Stadtquartier leisten kann. Die städtebauliche 

Körnigkeit der vorhandenen Gebäude wird durch die geplanten Baukörper aufge-

nommen und durch die gewählte Dachform eines Flachdachs in eine eigenständige 

Architektursprache weiterentwickelt, die angesichts der relativ großen Abstände unter-

einander sowie zu den angrenzenden Gebäuden und Grundstücken sowie der Ab-

schirmung durch Bepflanzung städtebaulich vertretbar ist. 

 Aufgrund der Anregungen des Gestaltungsbeirats, demnach eine klare und eindeutige 

Gebäudekubatur für einen Teil der Gebäude städtebaulich vertretbar ist und um die 

Flexibilität des städtebaulichen Konzeptes zu gewährleisten, wird für das östlich gele-

gene Baufeld eine bis zu viergeschossige Bebauung planungsrechtlich i. S. einer An-

gebotsplanung ermöglicht. In diesem Bereich werden Beeinträchtigungen der Nach-

bargrundstücke aufgrund der relativ großen Gebäudebstände, der vorhandenen 

benachbarten Nutzungen und der Gebäude- und Nutzungsausrichtung auf den Nach-

bargrundstücken nicht gesehen. 

 Dem Bebauungsplan werden folgende während der Planbearbeitung konkretisierte 

Planungsziele zu Grunde gelegt: 

� Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes (WA) gemäß § 4 BauNVO 1990 

� Festsetzung öffentlicher Verkehrsflächen als Mischverkehrsfläche und als Geh- 

und Radweg 

� Festsetzung von Gebäudehöhen, die im östlichen Teil des Plangebietes vier- 

und im westlichen Teil des Plangebietes dreigeschossige Wohngebäude mit be-

grüntem Flachdach ermöglichen 

� ebenerdige Anordnung von Stellplätzen oder Garagen und deren Anbindung an 

die Ziegel- bzw. Tannenbergstraße 

� Erhaltung und Ergänzung der wesentlichen Grünstrukturen und Entwicklung 

randlicher Eingrünungen 

7. AUSWIRKUNGEN  DER  PLANUNG 

 Artenschutz 

 Gemäß § 44 BNatSchG (i. V. m. § 7 BNatSchG) ist es verboten, besonders oder 

streng geschützte Arten (gemäß Bundesartenschutzverordnung; Anhang IV der FFH-

Richtlinie, europäische Vogelarten der Vogelrichtlinie) zu töten oder ihre Nist-, Brut-, 

Wohn- oder Zufluchtsstätten zu zerstören. Die streng geschützten Arten dürfen nicht 

einmal gestört werden, wenn dadurch der Erhaltungszustand der betroffenen 

Population erheblich beeinträchtigt werden würde.  
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 Das Plangebiet ist aufgrund der bereits bestehenden dichten Bebauung im Umfeld 

und den Störeinflüssen durch Spielplatznutzung, Wohnumfelderholung, eventuell 

streunenden Hauskatzen sowie einem Gewerbebetrieb für seltene und i. d. R. störan-

fällige Arten mit hohen Lebensraumansprüchen wenig geeignet. 

 Das Vorkommen besonders geschützter Tierarten, insbesondere Vögel kann, trotz 

der oben beschriebenen Störfaktoren, nicht ausgeschlossen werden. Vor allem die 

dichte hohe Laubhecke und die Großgehölze (Laubbäume) an der südlichen und öst-

lichen Grenze des Plangebietes stellen Habitatstrukturen dar, die für die Tierwelt von 

ökologischer Bedeutung sind. Beeinträchtigungen von Nist-, Brut-, Wohn- oder Zu-

fluchtsstätten einzelner Vogelarten, welche zu den besonders geschützten Tierarten 

zählen, können durch den Wegfall einiger dieser Grünstrukturen nicht ganz ausge-

schlossen werden. Da Teile der Hecke erhalten bleiben und Nachpflanzungen vorge-

nommen werden, stehen somit weiterhin Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten zur 

Verfügung. Zusätzlich können erhebliche Störungen bei einer Rodung außerhalb der 

Vegetationsperiode vermieden werden. In unmittelbarer Nähe befinden sich zudem 

größere zusammenhängende Grünräume (Neuwiesenschule, Schillerplatz, Goethe-

platz) in denen Ausweichquartiere zur Verfügung stehen. Da die im Gebiet potenziell 

brütenden Vogelarten ihr Nest zudem jedes Jahr neu bauen, bleibt die ökologische 

Funktion der vom Eingriff betroffenen Flächen im räumlichen Zusammenhang weiter-

hin erfüllt. Die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG können durch die o. g. 

Vermeidungsmaßnahmen abgewendet werden; artenschutzrechtliche Verbote werden 

somit nicht verletzt. 

 Es kann davon ausgegangen werden, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit keine be-

sonders oder streng geschützten Pflanzenarten im Plangebiet vorhanden sind. Selbst 

wenn dies der Fall wäre, würde es sich allenfalls um Einzelfunde handeln. Die über-

planten Flächen sind damit als nicht geeigneter schutzwürdiger Lebensraum zur Art-

erhaltung einzustufen. 

 Schutzgut Mensch 

 Für das Schutzgut Mensch sind keine negativen Auswirkungen zu erwarten, da sich 

Art und Maß der Nutzung aus der umgebenden Bebauungsstruktur ableiten lassen. 

 Schutzgüter Tiere, Pflanzen und Oberflächengewässe r 

 Beeinträchtigungen von Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten einzelner Vogelarten 

können durch den Wegfall bisher vorhandener Grünstrukturen nicht ganz ausge-

schlossen werden. Da Teile der Hecken und Gehölze jedoch erhalten bleiben und 

Nachpflanzungen vorgenommen werden, stehen weiterhin Nist-, Brut-, Wohn- oder 
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Zufluchtsstätten zur Verfügung. Die Grünfläche selbst ist eine innerstädtische, intensiv 

gepflegte Fläche ohne besondere Bedeutung für die örtliche Fauna. Empfindlichkeiten 

der Schutzgüter gegenüber der Planung bestehen daher nicht. Im Plangebiet sind 

keine Oberflächengewässer betroffen. 

 Schutzgüter Boden und Grundwasser 

 Durch die Bodenversiegelung mit baulichen Anlagen geht die natürliche Funktion des 

Bodens in den betroffenen Bereichen verloren, die jedoch aufgrund der großen nicht 

überbaubaren Flächen weniger erheblich sind. Empfindlichkeiten der Schutzgüter ge-

genüber der Planung bestehen nicht. 

 Schutzgüter Luft und Klima 

 In der Klimafibel des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben ist das Plangebiet 

als locker bebaute Siedlungsfläche und talseitiger Teil des von Nordosten einströmen-

den Bergwindsystems mit Kaltluftströmen mittlerer Volumenstromdichte dargestellt. 

Aufgrund der relativ großen Gebäudeabstände sowie durch die regulierende Funktion 

der geplanten Dachbegrünung wird der Luftaustausch als gewährleistet angesehen, 

sodass Empfindlichkeiten der Schutzgüter gegenüber der Planung nicht bestehen. 

 Schutzgut Landschaft 

 Das Ortsbild im Plangebiet wird durch bestehende Gebäude geprägt. Bezüge zur 

freien Landschaft bestehen nicht. Empfindlichkeiten des Schutzgutes gegenüber der 

Planung bestehen nicht. 

 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

 Im Plangebiet sind keine Kultur- und Sachgüter im denkmalrechtlichen Sinne be-

troffen. Das nördlich gelegene Wohnquartier Ziegelstraße / Bismarckstraße aus den 

1950er Jahren sowie die Bebauung entlang der Tannenbergstraße bieten ein in wei-

ten Teilen noch vorhandenes homogenes Bild des zeitgenössischen Städtebaus mit 

entsprechender Freiflächengestaltung. Aufgrund der relativ großen Abstände werden 

die Quartiere durch die vorliegende Planung jedoch nicht beeinträchtigt. 

 Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umwelts chutzes 

 Aus der Planung ergeben sich keine Beeinträchtigungen der Schutzgüter und keine 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern. 

8. PLANVERFAHREN 

 Die Voraussetzungen, das Bebauungsplanverfahren im beschleunigten Verfahren 

nach § 13a BauGB durchzuführen sind erfüllt. Das Plangebiet befindet sich innerhalb 
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des Siedlungsgefüges von Ravensburg und ist bereits erschlossen. Die zulässige 

Grundfläche i. S. des § 19 Abs. 2 BauNVO beträgt weniger als 20.000 m². Im be-

schleunigten Verfahren wird gemäß § 13 Abs. 3 BauGB von der Umweltprüfung nach 

§ 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach 

§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 

sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB abge-

sehen. Im Plangebiet gilt bereits ein Bebauungsplan von 1964 als öffentliches Bau-

recht. Ein naturschutzrechtlicher Ausgleich im Rahmen des vorliegenden Bebauungs-

planverfahrens ist daher nicht erforderlich. 

9. ALTLASTEN 

 Das Plangebiet wurde geotechnisch untersucht. Bei den Sondierungen wurden 

Flächen von Auffüllungen gefunden, deren Untersuchung aber keine Hinweise auf 

vorhandene Altlasten ergab.  

10. INFRASTRUKTUR  UND  ENTWÄSSERUNG 

 Das Plangebiet ist über die Tannenbergstraße und die Ziegelstraße verkehrstech-

nisch erschlossen. Aufgrund der Möglichkeit einer direkten Ausfahrt in die Tannen-

bergstraße sowie der Annahme, dass sich der Verkehr in der Tannenbergstraße 

schnell und ohne Wartezeiten bei der Einfahrt in die Straße verteilen wird, wird im 

Westen des Plangebietes die Mehrzahl der erforderlichen Stellplätze angeordnet. Der 

weniger leistungsfähige Verbindungsweg zur Ziegelstraße - der eine wichtige und 

ausgeschilderte Radwegverbindung ist - kann entlastet werden, wird aber noch einen 

Teil der Verkehrsbewegungen aufnehmen. Die Anbindung des Plangebietes an das 

ÖPNV-Netz mit der nahegelegenen Bushaltestelle am Goetheplatz ist als außeror-

dentlich gut zu bezeichnen, so dass die festgesetzten Flächen für Garagen und 

Stellplätze ausreichend sind. 

 Das Plangebiet ist entsorgungstechnisch bereits erschlossen und entwässert, wie 

nahezu die gesamte Ravensburger Südstadt, im Mischsystem. Da die oberflächen-

nahen Bodenschichten keine ausreichende Versickerungsfähigkeit aufweisen und 

aufgrund des relativ hoch anstehenden Grundwassers ist es erforderlich die Ent-

wässerung des Plangebietes über den zu ertüchtigenden Mischwasserkanal im Ver-

bindungsweg zwischen Tannenbergstraße und Ziegelstraße zu konzipieren. Um den 

Kanal zu entlasten, werden im Bebauungsplan wasserdurchlässige Beläge und 

speicherfähige Dachbegrünungen festgesetzt. 
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11. BEGRÜNDUNG  DER  FESTSETZUNGEN 

 Art der baulichen Nutzung 

 In der unmittelbaren Umgebung des Plangebietes sind - bis auf vereinzelte Hand-

werksbetriebe - ausschliesslich Wohngebäude vorhanden. Daher wird eine Nutzung 

als allgemeines Wohngebiet festgesetzt, in dem fächenintensive Nutzungen (Garten-

baubetriebe) und Nutzungen, die mit dem vorhandenen Charakter des Gebietes nicht 

im Einklang stehen (Gewerbebetriebe) ausgeschlossen. Da das Plangebiet über die 

als Wohnstraße zu charakterisierende Tannenbergstraße erschlossen wird, werden 

verkehrsintensive Nutzungen (Tankstellen) ausgeschlossen. 

 Bauweise, Baugrenzen, Flächen für Stellplätze und Garagen sowie Maß der bau-

lichen Nutzung 

 Der festgesetzten Bauweise, den Baugrenzen sowie dem Maß der baulichen Nutzung 

liegt das städtebauliche Konzept zugrunde, welches vier in Länge und Breite gleich-

artige Wohngebäude zwischen drei und vier Geschossen vorsieht. Mit den festge-

setzten Baugrenzen werden großzügige Abstände der Gebäude untereinander und zu 

den Nachbargrenzen eingehalten, um die verbleibenden Freiflächen als gemein-

samen Kommunikations- und Quartierstreffpunkt ausgestalten zu können. Mit den im 

Westen des Plangebietes angeordneten Flächen für Stellplätze und Garagen können 

kurze Wege zur Erschliessungsstraße gewährleistet und das Quartiersinnere vom Be-

wohnerverkehr freigehalten werden. Aufgrund des Niveauunterschieds durch die vor-

handene Böschung zur Tannenbergstraße und der randlichen Eingrünung sowie der 

Gliederung der zwischen Stellplatzfläche und Tannenbergstraße verbleibenden Frei-

fläche mit Bäumen ist der Sichtschutz gegenüber des öffentlichen Raumes gewähr-

leistet. Mögliche Beeinträchtigungen der umgebenden Grundstücke durch Bewohner-

verkehr werden dadurch auf das Notwendigste begrenzt. 

 Mit dem festgesetzten Maß der baulichen Nutzung können den modernen Wohnungs-

anforderungen und dem Ort angemessene Gebäudekubaturen realisiert werden, die 

durch eine eigenständige Architekturgestaltung eine neue Quartiersmitte bilden. Die 

festgesetzte Geschoßflächenzahl ermöglicht eine umfeldverträgliche Ausnutzung, die 

städtebaulich vertretbar ist. 

 Pflanzbindungen und Pflanzgebote 

 Die festgesetzten Pflanzbindungen sind zur Erhaltung des Ortsbildes und dem Erhalt 

von Nistplätzen für Vögel erforderlich. Außerdem dienen die festgesetzten Pflanzbin-

dungen und -gebote dem Sichtschutz und der weitgehenden Beibehaltung des Pri-
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vatsspähre der angrenzenden privaten Freiräume. Entlang des Verbindungsweges 

zwischen Tannenbergstraße und Ziegelstraße bildet das Pflanzgebot Sichtschutz und 

Pufferzone zu der relativ nahe am Weg gelegenen Wohnbebauung. 

 Verkehrsflächen und Leitungsrechte 

 Das Plangebiet ist durch die Tannenbergstraße sowie über den Verbindungsweg 

zwischen Tannenberg- und Ziegelstraße bereits erschlossen. Der Verbindungsweg ist 

als ausgeschilderter Radweg von besonderer Bedeutung für die sichere Erreichbar-

keit der Neuwiesenschule und der Innenstadt. Zur Sicherung der vorhandenen Er-

schliessungen sind Festsetzungen zu Straßenverkehrs- sowie Geh- und Radweg-

flächen und zur Bestandssicherung von Ver- und Entsorgungsleitungen erforderlich. 

Die festgesetzten Straßenverkehrs-, Geh- und Radwegflächen entsprechen der Be-

standssituation. Im Bereich der festgesetzten Leitungsrechte verlaufen unterirdische 

Versorgungsleitungen, deren Erhalt für eine dauerhafte Versorgung des Plangebietes 

erforderlich ist. 

12. BETEILIGUNG  DER  ÖFFENTLICHKEIT  GEM.  § 3 (1)  BAUGB  UND  BE-

TEILIGUNG  DER  BEHÖRDEN GEM.  § 4 (1) BAUGB 

 Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit vom 11.01.2010 bis 

25.01.2010 wurden von Bürgern keine Stellungnahmen abgegeben. Zum Hochbau-

projekt wurden am 04.11.2009 und am 23.09.2010 Bürgerversammlungen durchge-

führt. Folgende vorgebrachte Stellungnahmen betreffen die Bebauungsplanung: 

� eine bessere Einfügung kleinerer Gebäude mit Satteldächern in die umliegende 

Siedlungsstruktur, 

� die aus Sicht der Bürger unzureichende Anzahl der Bewohnerstellplätze sowie 

die unbefriedigende öffentliche Parkplatzsituation im Bereich des Nahversor-

gungszentrums Goetheplatz, 

� die Parkierung durch Ortsfremde entlang des Verbindungsweges zwischen 

Tannenbergstraße und Ziegelstraße obwohl der Weg durch Beschilderung nur 

für Anlieger freigegeben ist, 

� Verlust der öffentlichen Spielplatzfläche durch die geplante Bebauung 

 Die festgesetzten Baugrenzen und die offene Bauweise ermöglichen Gebäudekuba-

turen, die aus der bestehenden städtebaulichen Körnigkeit abgeleitet sind. Durch die 

festgesetzte Dachform wird eine eigenständige zeitgenössische Architektursprache 

ermöglicht, die aufgrund der örtlichen Situation, der umfangreichen Eingrünung des 

Plangebietes sowie der relativ großen Abstände der Gebäude untereinander und zu 
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den Nachbargrenzen städtebaulich vertretbar ist. Die Anbindung des Plangebietes an 

das ÖPNV-Netz mit der nahegelegenen Bushaltestelle am Goetheplatz ist als außer-

ordentlich gut zu bezeichnen, sodass die festgesetzten Flächen für Garagen und 

Stellplätze als ausreichend zu bezeichnen sind. Die öffentliche Parkplatzsituation an 

der Ziegelstraße im Zusammenhang mit dem Nahversorgungsbereich Goetheplatz ist 

als ausreichend zu bezeichnen, zumal bei den straßenbegleitenden öffentlichen Stell-

plätzen eine 30-minütige Umschlagszeit durch Beschilderung angegeben ist. Die 

Nutzung als (Ball-) Spielfläche in der bestehenden Flächengröße ist angesichts vor-

handener Spiel- und Freiflächen für unterschiedliche Altersgruppen in geringer Ent-

fernung (Neuwiesenschule, Moltkeplatz) entbehrlich. Das städtebauliche Konzept 

sieht für den Bereich zwischen den geplanten Gebäuden eine gestaltete Spiel- und 

Begegnungszone vor, die für den Verlust der Spielfläche einen entsprechenden Aus-

gleich bieten kann. Im Übrigen ermöglicht der bereits rechtskräftige Bebauungsplan 

von 1964 bereits eine Bebauung. 

 Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden vom 04.12.2009 bis 

15.01.2010 wurden Stellungnahmen abgegeben, die sich auf folgende Sachverhalte 

bezogen: 

� Erforderlichkeit eines Leitungsrechts im Verbindungsweg zwischen Tannenberg-

straße und Ziegelstraße 

� Verfügbarkeit von Sammelplätzen für Abfallbehälter 

� Prüfung der Möglichkeit zur Verpflanzung der entfallenden Bäume 

Im Bebauungsplanentwurf werden Flächen mit Leitungsrechten und Flächen für die 

Aufstellung von Abfallbehältern am Abfuhrtag festgesetzt. Eine Verpflichtung zur Ver-

pflanzung entfallender Bäume kann planungsrechtlich nicht festgesetzt werden und 

obliegt der Verantwortung des Grundstückseigentümers. 

13. FLÄCHENBILANZ 

 Wohnbaufläche WA  ca. 0,52 ha 

 Öffentliche Verkehrsflächen  ca. 0,08 ha 

 Plangebiet gesamt  ca. 0,60 ha 
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14. KOSTEN  DER STÄDTEBAULICHEN  MASSNAHME 

 Straßen- und Wegebau  ca. 93.000 € 

 Kanalbau   ca. 40.000 € 

 Summe    ca. 133.000 € 
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